
 
 
 

Bei der Bekanntmachung Nr. 1 im Amtsblatt Nr. 3 vom 12.08.2024, wurde die fal-
sche Bekanntmachung veröffentlicht. Diese wird daher hier neu vollzogen 

 
Öffentliche Bekanntmachung der  

3. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Mayen über die Einrichtung eines Bei-
rates für Migration und Integration 

 
 

I. Änderungen 
 
1.  
 
§ 2 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 
Die Zahl der gewählten Mitglieder beträgt 10 Mitglieder. Zusätzlich zu den gewählten Mit-
gliedern wird ein weiteres Mitglied für jede im Stadtrat vertretene politischen Gruppierung 
in den Beirat für Migration und Integration berufen; deren Zahl darf ein Drittel der Gesamt-
zahl der Mitglieder nicht überschreiten (Drittelregelung) 
 
2.  
§ 8 Abs. 1, 2 & 3 der Satzung werden wie folgt geändert:  
 

(1)  Der Wahlleiter veranlasst für das Gemeindegebiet, die Erstellung eines Verzeich-
nisses der Wahlberechtigten (Wählerverzeichnis). In das Wählerverzeichnis sind 
von Amts wegen alle ausländischen und staatenlosen Einwohner aufzunehmen, 
sowie diejenigen, die die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung oder 
nach § 4 Abs. 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes erworben haben soweit sie je-
weils am Tage der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben und die Vorausset-
zungen des § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Kommunalwahlgesetzes erfüllen. 
  

(2) Wahlberechtigte, die nicht vom Wählerverzeichnis erfasst werden, sind Einwohner, 
die die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben 

 
a) als Spätaussiedler oder deren Familienangehörige nach § 7 des Staatsan-
gehörigkeitsgesetzes oder 
b) nach § 4 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 des Staatsangehörigkeitsgeset-
zes und ein Elternteil Ausländer oder Spätaussiedler oder dessen Familienange-
höriger nach § 7 des Staatsangehörigkeitsgesetzes ist  
 
soweit sie jeweils am Tage der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben und die 
Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Kommunalwahlgesetzes erfüllen. 
 

(3) Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt spätestens am 62. Tag vor der Wahl. Das 
Wählerverzeichnis ist nach Maßgabe des § 56 Abs. 2 Satz 2 GemO fortzuschrei-
ben und am zweiten Tage vor der Wahl, 12 Uhr, abzuschließen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt können Wahlberechtigte Anträge auf Eintragung ins Wählerverzeichnis 
stellen, dies gilt auch für Wahlberechtigte, die von der Meldepflicht befreit sind. 
 

II. Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften zustanden gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung 
nicht innerhalt eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
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macht worden ist. 
 
Stadtverwaltung Mayen         
Mayen, 14.08.2024 

 
 

Dirk Meid 
Oberbürgermeister  

 


